
Beglaubigte Abschrift

4 0 188/20

Verkündet am 19.02.2021

gez.

/

dis urKundsbeamtin der

Geschäftsstelle

Landgericht Kiel

Urteil

Im Namen des Volkes

in dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevolimächtigte:

Rechtsanwälte Karkossa & Keden Rechtsanwälte Partnerschaft, Saarbrückenstraße 54,
24114 Kiel, Gz.: RI-20/828-NOX-RI

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstand Herbert Diess, Oliver Blume, Jochem Heizmann,
Gunnar Kilian, Andreas Renschier, Stefan Sommer, Hiltrud D. Werner, Frank Witter, Berli
ner Ring 2, 38440 Wolfsburg

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Selten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neuer Wall 72,
20354 Hamburg, Gz.: BD2015879

wegen Forderung

hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Kiel durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht

als Einzelrichterin auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10.02.2021 für Recht er

kannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 23.239,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent

punkten über dem Basiszinssatz seit dem 05.06.2020 zu zahlen, Zug um Zug gegen Über

gabe und Übereignung des Fahrzeuges VW Tiguan mit der FIN TWVGZZZ5NZDW053291.
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Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte seit dem 05.06.2020 mit der Rücknahme des

vorbezeichneten Fahrzeugs in Annahmeverzug befindet.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden

Betrags vorläufig vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf 23.239,20 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger verlangt Schadenersatz von der Beklagten als Herstellerin seines Fahrzeugs VW Ti-

guan in Zusammenhang mit der sog. „Diesel-Thematik".

Der Kläger erwarb gemäß Rechnung vom 20.11.2012 bei der Beklagten das Neufahrzeug VWTi-

guan „Sport & Style" zu einem Kaufpreis von 34.226,09 € (Anlage K3, Bl. 22 d.A.) Am Tag der

mündlichen Verhandlung wies das Fahrzeug einen Kilometerstand von 96.303 km auf.

Der in dem Fahrzeug eingebaute Dieselmotor des Typs EA189 ist im Rahmen des sog. ,Abgas-

skandals" von einer Software betroffen, die den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) abhängig davon

steuert, ob das Fahrzeug auf dem Prüfstandlauf oder im realen Straßenverkehr fährt. Die bei

Auslieferung eingebaute Motorsteuerungsgerätesoftware verfügt über eine Fahrzykluserken

nung, die erkennt, wenn das Gerät den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) durchfährt. Die

installierte Software führt dazu, dass Abgase beim Durchfahren dieses Prüfeyklus in den Motor

zurückgeführt werden, bevor sie überhaupt das Emissionskontrollsystem erreichen. Durch Akti

vierung dieses Modus ("Modus 1") werden durch die Rückführung von Abgasen in den Motor

raum deutlich niedrigere Werte auf dem Prülstand erreicht. Unter den Bedingungen des realen

Straßenbetriebs, also im normalen Modus ("Modus 0"), werden dagegen wesentlich höhere

Stickstoffoxidwerte erreicht.

Der Kläger forderte die Beklagte mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 12.05.2020

unter Fristsetzung bis zum 06.06.2020 unter Mitteilung des damaligen Kilometerstandes auf,

das Fahrzeug - Zug-um-Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich Nutzungsentschä

digung - zurückzunehmen. Der Kläger verlangt insoweit Freihaltung von den dafür entstandenen
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vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten auf Basis einer 1,3 Gebühr.

Der Kläger behauptet, das Fahrzeug sei aufgrund der eingebauten Manipulations-Software man

gelhaft, da er als Käufer envarten dürfe, dass die Software zur Reduzierung des Stickstoffaussto

ßes auch im realen Fahrbetrieb arbeite. Bestandteil der Sollbeschaffenheit sei, dass das Fahr

zeug die Vorgaben der EU 5 erfülle. Diese Vorgaben seien nur durch die manipulierte Software

erfüllt, sodass ohne die Software die geforderten Werte nicht eingehalten worden wären. Der Vor

stand der Beklagten habe von der Manipulation der Motorprogrammierung zumindest gewusst, so

dass die Beklagte aus unerlaubter Handlung selbst verantwortlich für den Abgasskandal und sei

ne Folgen sei.

Der Kläger behauptet weiter, es sei ihm bei Erwerb des Fahrzeuges darauf angekommen, ein be

sonders umweltfreundliches Fahrzeug zu erhalten. Wenn ihm bekannt gewesen wäre, dass das

Abgasrückführungssystem über zwei Betriebsmodi verfügt und die Euro 5 - Grenzwerte nur im

Prüfmodus eingehalten werden, hätte er von dem Kauf Abstand genommen.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 23.429,58 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.06.2020 zu zahlen, Zug um Zug

gegen Übereignung und Rückgabe des Fahrzeugs VW Tiguan,

* FIN: TWVGZZZ5NZDW053291;

2. festzustellen, sich die Beklagte spätestens seit dem 05.06.2020 mit der Rücknahme

des im Klagantrag zu 1. bezeichneten Fahrzeugs in Annahmeverzug befindet;

3. die Beklagte zu verurteilen, ihn von einer Forderung seiner Prozessbevollmächtigen in

Höhe von 1.211,50 € freizuhalten.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung.
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Sie ist der Auffassung, das Fahrzeug sei jedenfalls nach Aufspielen des Software-Updates

mangelfrei. Die Höhe der Stickstoff-Emissionen sei auch nicht Vertragsgegenstand geworden,

insbesondere würden einseitige Vorstellungen nicht ausreichen, um eine Beschaffenheitsverein

barung anzunehmen. Auch gebe es keine Sollbeschaffenheit des Fahrzeugs dahingehend, dass

das Fahrzeug bei der Nutzung im Straßenverkehr keinen erheblich höheren Ausstoß von Stick

stoff aulweise als auf dem Prüfstand.

Das Fahrzeug sei zu keiner Zeit in der vertraglich vorausgesetzten Ven^/endung eingeschränkt

gewesen. Es sei davon auszugehen, dass das KBA die EG-Typengenehmigung auch in Zukunft

nicht entziehe. Mangels Auswirkungen auf die Gebrauchstauglichkeit seien deshalb die kon

struktionsbedingten Besonderheiten (hier „Motorsteuerungssoftware") kein Mangel des Fahr

zeugs. Die Voraussetzungen für die EG-Typengenehmigung EU5 seien erfüllt, weil es dafür al

lein auf die Emissionswerte auf dem Prüfstand (NFEZ) ankomme, sodass das Fahrzeug weiter

hin als Fahrzeug der Abgasnorm EU5 klassifiziert sei; eine Vorgabe für die Nutzung im Straßen

verkehr gebe es nicht. Durch die Abschalteinrichtung werde die Wirksamkeit des Emissionskon

trollsystems nicht berührt, sondern diese führe nur dazu, dass bei der Nutzung im Straßenver

kehr eine geringere Abgasrückführung gegeben sei als auf dem Prüfend. Die Abgasrückfüh

rung diene allein der Kontrolle der Verbrennung.

Die Beklagte behauptet zudem, die Entwicklung und Venvendung des Programms im EA189-Mo-

tor sei von den Organen der Beklagten nicht entschieden worden oder ihnen zur Kenntnis ge

langt.

Die Nachrüstung führe zu keinerlei Nachteilen für den Kläger, ihm sei kein Vermögensschaden

entstanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen

Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Kläger hat seine Ansprüche im Dezember 2018 zur Musterfeststellungsklage am OLG

Braunschweig, 4 MK 1/18, angemeldet (Bl. 26 d.A.), Jedoch keinen Vergleich mit der Beklagten

geschlossen. Nach Rücknahme der Musterfeststellungsklage hat er am 07.10.2020 Klage erho

ben, die der Beklagten am 05.11.2020 zugestellt worden ist.

Entscheidungsgründe
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Die Klage Ist zulässig und überwiegend begründet.

Der Anspruch folgt aus §§ 826, 31 BGB. Gemäß § 826 BGB ist derjenige, der in einer gegen die

guten Sitten verstoßenen Weise einem anderen vorsätzlich einen Schaden zufügt, dem anderen

zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Das Verhalten der Beklagten als Herstellerin des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ver

sehenen Fahrzeugs des Klägers ist nach der Rechtsprechung des BGH objektiv als sittenwidrig

zu qualifizieren. Die Beklagte hat auf der Grundlage einer für ihren Konzern getroffenen grundle

genden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung im eigenen Kosten- und damit

auch Gewinninteresse durch bewusste und gewollte Täuschung des KBA systematisch, langjäh

rig und in Bezug auf den Dieselmotor der Baureihe EA189 in siebenstelligen Stückzahlen in

Deutschland Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und ge

wollt so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen

Abschalteinrichtung nur auf dem Prüfetand eingehalten wurden. Damit ging einerseits eine erhöh

te Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits - wie noch im Einzelnen auszuführen

sein wird - die Gefahr einher, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhalts eine Betriebsbe

schränkung oder -untersagung hinsichtlich der betroffenen Fahrzeuge erfolgen könnte. Ein sol

ches Verhalten ist im Verhältnis zu einer Person, die eines der bemakelten Fahrzeuge in Un

kenntnis der illegalen Abschalteinrichtung erwirbt, besonders verwerflich und mit den grundlegen

den Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren (BGH, NJW2020,1962 Rn.

16).

Die schädigende Handlung liegt in dem Inverkehrbringen des streitgegenständlichen Fahrzeugs

unter Geheimhaltung der darin eingesetzten Motorsteuerungssoftware zur Manipulation der Emis

sionswerte im Prüfetandbetrieb durch Mitarbeiter der Beklagten. Diese haben die Motorsteue

rungssoftware im Rahmen der Serienproduktion in den Motor einbauen lassen und hierdurch ver-

anlasst, dass das Fahrzeug mit dieser Software zum Weitervertrieb in Verkehr gebracht wird.

Das KBA stellte mit Bescheid vom 15.10.2015 fest, dass es sich bei der Motorsteuerungssoft

ware um eine unzulässige Abschalteinrichtung nach Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.

715/2007 handelt und verpflichtete die Beklagte, die betreffenden Fahrzeuge mit Motoren der Bau

reihe EA 189 in die Werkstätten zu rufen, um die Vorschriftsmäßigkeit herzustellen. Die Mitarbei

ter der Beklagten haben somit einen Fahrzeugmotor in Verkehr gebracht, welches nicht frei von

Sachmängeln im Sinne von § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB ist (BGH NJW2019,1133).

Das sittenwidrige Verhalten ist der Beklagten gemäß § 31 BGB zuzurechnen (vgl. BGH NJW
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2020, 39; NJW 2020, 2806). Dass maßgebliche Mitarbeiter der Beklagten, bis in die Vorstands

ebene, bei denen es sich zweifelsfrei um verfassungsmäßig berufene Vertreter handelt, Kenntnis

von allen maßgeblichen haftungsbegründenden tatsächlichen Umständen hatten und vollumfäng

lich im Sinne der vorgenannten Erläuterungen vorsätzlich handelten, ist anzunehmen. Diese An

nahme beruht auf der Anwendung des § 138 Abs. 3 ZPO, weil der klägerische Vortrag dazu nicht

hinreichend substantiiert bestritten wurde und somit als zugestanden anzusehen ist.

Zwar ist grundsätzlich der Kläger darlegungs- und beweisbelastet dafür, dass verfassungsmäßig

berufene Vertreter der Beklagten den Einbau der unzulässigen Software veranlasst haben. Die

Beklagte trifft jedoch eine sekundäre Darlegungslast, weil die eigentlich darlegungs- und beweis

belastete Partei (hier: der Kläger) für einen hinreichend substantiierten Vortrag Umstände darzu

tun hätte, die ihr unbekannt sind, die aber in den Wahrnehmungsbereich der Gegenpartei fallen

und die Darlegung der entsprechenden Verhältnisse der Gegenpartei zumutbar ist. Die sekundä

re Darlegungslast entsteht dabei allerdings erst, wenn die primär darlegungs- und beweisbelaste

te Partei Anknüpfungstatsachen schlüssig vorgetragen hat und sich daraus eine gewisse Wahr

scheinlichkeit für die Richtigkeit ihres Vortrags ergibt (vgl. BGH, NJW 2020,1966). Diese Voraus

setzungen liegen hier vor. Im Rahmen der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast hat die Be

klagte bezogen auf die Entwicklung und Implementierung der streitgegenständlichen irregulären

Motor- bzw. Abgassteuerungssoftware ihre interne Organisationsstruktur einschließlich Geneh-

migungs-, Budget- und Compliance-Verantwortlichkeiten wiederum einschließlich zugehöriger

Berichtspflichten und Berichtswege darzustellen (BGH, aaO.). Dies hat sie nicht hinreichend ge

tan. Die Beeinflussung der Motorsteuerungssoftware einer ganzen Motorenreihe speziell für den

Prüfetand stellt eine wesentliche unternehmerische Weichenstellung mit erheblicher Reichweite

für den Produktionsablauf dar, deren Umsetzung einen erheblichen Eingriff in den Produktionsab

lauf darstellt und die Implementierung entsprechender interner Strukturen, insbesondere für die

Entwicklung und Eingliederung der Software in den Produktionsablauf, erfordert. Diese Umset

zung erscheint ohne ausdrückliche Anordnung bzw. Kenntnis und Billigung von Entscheidungs

trägern in der betrieblichen Organisationsstruktur der Beklagten aus der oberen Betriebshierar

chie, für deren Verhalten diese nach § 31 BGB einzustehen hat, ausgeschlossen. Daher ist es in

soweit auch nicht ausreichend, wenn seitens der Beklagten lediglich die vom Kläger vorgetragene

Kenntnis und Mitwirkung einzelner Personen aus ihrem Vorstandsbereich bestritten wird. Der Be

klagten müssen aufgrund des Zeitablaufs einerseits und der intern nachvollziehbaren grundlegen

den organisatorischen Eingriffe in den Produktionsablauf in diesem Zusammenhang andererseits

detaillierte Kenntnisse zum konkreten Geschehensablauf vorliegen, so dass es ihr möglich und

zumutbar ist, diesen vollumfänglich danzulegen. Da dies nicht erfolgt ist, liegt insoweit kein aus-
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reichendes Bestreiten nach § 138 Abs. 3 ZPO vor, so dass im Ergebnis vom Vorliegen der sub

jektiven Merkmale bei zur Vertretung der Beklagten berufenen Organen nach § 31 BGB auszuge

hen ist (OLG Koblenz, BeckRS 2020, 7005, Tz. 17; BGH, aaO.).

Dem Kläger ist durch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden. Er ist durch die arg

listige Täuschung der Beklagten zum Abschluss Kaufvertrages veranlasst worden, den er in

Kenntnis der wahren Sachlage nicht abgeschlossen hätte (vgl. BGH NJW 2020,1962 Tz. 44 ff.)

Das Gericht ist nach der persönlichen Anhörung des Klägers davon überzeugt, dass er das Fahr

zeug nicht erworben hätte, wenn ihm bekannt gewesen wäre, dass die EG-Typgenehmigung un

ter Einsatz einer unzulässigen Abschalteinrichtung erteilt wurde und daher die Stilllegung im Falle

eines Widerrufs der Zulassung drohte. Hierfür spricht bereits die allgemeine Lebenserfahrung,

dass niemand unnötig derartig erhebliche Risiken eingeht, wenn ihm auf dem Markt vergleichbare

Produkte ohne entsprechende Risiken angeboten werden. Dies gilt umso mehr, als die Anschaf

fung eines Pkw regelmäßig einen erheblichen finanziellen Aufwand darstellt, der vemünftigen/vei-

se nur dann getätigt wird, wenn der Käufer sich der dauerhaften und unbeeinträchtigten Ge

brauchsmöglichkeit gewiss sein kann. Daran ändert nichts, dass die Beklagte inzwischen ein

Software-Update bereitgestellt hat und das Fahrzeug als technisch sicher und gebrauchstauglich

ansieht. Die auf das Vermögen bezogene und im Rahmen von § 826 BGB geschützte Dispositi

onsfreiheit ist gerade dadurch betroffen, dass der Geschädigte mit einem Vertrag belastet ist, den

er nicht gewollt hat und bei verständiger Würdigung nicht abgeschlossen hätte. Derjenige, der

sich für den Kauf eines Pkw interessiert, wird sich nach der Lebenserfahrung nicht darauf einlas

sen, ohne anfangliche finanzielle Kompensation ein von einer drohenden Betriebsstilllegung be

troffenes Fahrzeug zu en/verben, auch wenn der Mangel noch beseitigt werden soll. Im Übrigen

muss sich der arglistig getäuschte Käufer auch nicht auf eine etwaige Beseitigung des Mangels

venveisen lassen.

Das Gericht ist auch davon überzeugt, dass die Beklagte zumindest bedingten Vorsatz hinsicht

lich der sittenwidrigen Schädigung der Käufer hatte. Im Rahmen des § 826 BGB wird dafür vor

ausgesetzt, dass der Täter Kenntnis von dem Eintritt eines Schadens, der Kausalität des eigenen

Verhaltens dafür und der die Sittenwidrigkeit des Verhaltens begründenden Umstände hat (vgl.

nur Wagner in Münchner Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 826 Rn. 25). Es reicht dabei

aus, wenn der Schädiger die Richtung, in der sich sein Verhalten zum Schaden anderer auswir

ken konnte, und die Art des möglicherweise eintretenden Schadens vorausgesehen und billigend

in Kauf genommen hat (BGH, NJW 2020,1962).

Daran, dass die mit der Entwicklung bzw. Implementierung der unzulässigen Abschalteinrichtung
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betrauten Mitarbeiter der Beklagten bezüglich der vorgenannten Punkte vorsätzlich handelten, be

stehen keine Zweifel. Ohne Frage ist die unzulässige Abschalteinrichtung willentlich entwickelt

und eingesetzt worden, sie war keineswegs die Folge eines "Fehlers" oder gar zufälliger Natur.

Etwas Gegenteiliges wird auch von der Beklagten nicht behauptet.

Weil die Verantwortlichen im Bewusstsein dessen die Täuschung dennoch vornahmen, ist davon

auszugehen, dass sie billigend in Kauf nahmen, dass ihre eigenen Kunden in erheblicher Weise

wirtschaftlich durch das Verhalten geschädigt werden. Es besteht schließlich auch kein Zweifel

daran, dass den Verantwortlichen bewusst war, dass das eigene Verhalten nicht nur unredlich im

Verhältnis zu den potentiellen Kunden, sondern nach der Verkehrsanschauung auch als beson

ders verwerflich einzuordnen ist. Schließlich war den Verantwortlichen bewusst, dass das Ver

schweigen dieser maßgeblichen Eigenschaften des streitgegenständlichen Fahrzeugs für die

Klägerin als Käuferin desselben entscheidungserheblich war. Bei lebensnaher Betrachtung ist

nämlich nicht anzunehmen, dass sie zum damaligen Zeitpunkt in Kenntnis der Umstände zum

vereinbarten Kaufpreis das streitgegenständliche Fahrzeug gekauft hätte.

Danach ist der Kläger gemäß §§ 826, 249 Abs. 1 BGB so zu stellen, als ob das schädigende Er

eignis nicht eingetreten wäre. Die Beklagte hat insoweit den für den Erwerb des Fahrzeugs ge

zahlten Kaufpreis abzüglich des vom Kläger gezogenen Nutzungsvorteils zu zahlen, Zug-um-Zug

gegen Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs.

Die Berechnung des vom Kläger bereits selbst grundsätzlich in Ansatz gebrachten Nutzungsvor

teils erfolgt, indem der Bruttokaufpreis mit den gefahrenen Kilometern multipliziert und das Pro

dukt durch die zu en/vartende Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs dividiert wird. Das Gericht

schätzt die Gesamtlaufleistung für das streitgegenständliche Fahrzeug gemäß § 287 ZPO auf

300.000 km. Dabei war zu berücksichtigen, dass die Beklagte selbst eine hervorgehobene Quali

tät ihrer Fahrzeuge für sich in Anspruch nimmt, was sich auch in gegenüber vergleichbaren Fahr

zeugen anderer Hersteller höheren Kaufpreisen widerspiegelt (vgl. OLG Koblenz, NJW 2019,

2237; BGH NJW 2020,1962, Tz. 82,83).

Der Kläger hat mit dem Fahrzeug entsprechend dem in der mündlichen Verhandlung angegebe

nen Kilometerstand insgesamt 96.303 km zurückgelegt. Hieraus ergibt sich folgender, der Be

klagten zustehender Nutzungsersatz: Kaufpreis (34.226,09 €) x gefahrene Kilometer (96.303) ge

teilt durch zu erwartende Gesamtlaufleistung: (300.000 km) = 10.986,89 €.

Dieser Betrag ist von dem Kaufpreis in Höhe von 34.226,09 € in Abzug zu bringen, so dass ein

Schadensersatzanspruch zum Schluss der mündlichen Verhandlung in Höhe von 23.239,20 €
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verbleibt.

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB. Die Beklagte befindet sich seit dem

5.6.2020 mit der Zahlung in Verzug.

Die Forderung ist auch nicht verjährt. Durch die Anmeldung zur Musterfeststellungsklage ist ge

mäß § 204 Abs. 1 Nr. 1a BGB die Verjährung gehemmt worden. Diese Hemmung bestand ge

mäß § 204 Abs. 2 S. 2 BGB bis zur Einreichung der Klage am 07.10.2020 fort.

Der Kläger hat einen Anspruch auf Feststellung, dass die Beklagte sich mit der Annahme des

streitgegenständlichen Fahrzeugs seit dem 05.06.2020 in Annahmeverzug befindet, § 293 BGB.

Der Gläubiger einer Zug-um-Zug-Gegenleistung wird grundsätzlich dadurch in Annahmeverzug

gesetzt, dass ihm die Leistung so angeboten wird, wie sie tatsächlich zu bewirken ist (BGH, NJW

1997, 581). Dies hat der Kläger mit dem vorgerichtlichen Schreiben vom 12.05.2020 (Anlage K 5)

getan, indem er der Beklagten das Fahrzeug unter Nennung des damaligen Kilometerstandes zur

Rücknahme angeboten hat.

Ein Anspruch auf Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten aus §§ 826, 249 BGB besteht

nicht. Denn die Kosten der vorgerichtlichen Rechtsverfolgung sind als Teil des deliktischen Scha

densersatzanspruchs dem Grunde nach nur dann ersatzfähig, wenn die Beaufartung eines

Rechtsanwalts erforderlich und zweckmäßig war (BGH NJW-RR 2019, 1187). Daran fehlt es

hier. Der Kläger ließ die Beklagte mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 12.05.2020

unter Fristsetzung zur Rückabwicklung auffordern, nachdem er bereits zur Musterfeststellungs

klage angemeldet war. Zu diesem Zeitpunkt konnte und durfte der Kläger nicht mehr davon aus

gehen, dass die Beklagte den geltend gemachten Anspruch „freiwillig" erfüllen würde. Vielmehr

war es zu diesem Zeitpunkt weitgehend öffentlich und auch den Prozessbevollmächtigten des

Klägers bekannt, dass die Beklagte auf derartige Aufforderungen nicht oder lediglich ablehnend

reagierte und ohnehin nicht freiwillig zum Schadenersatz bereit ist. Diese Kenntnis seiner Pro

zessbevollmächtigten muss sich der Kläger nach § 166 BGB zurechnen lassen. Das außerge

richtliche Tätigwerden war daher weder erforderlich noch zweckmäßig, sondern generierte ledig

lich Gebührenansprüche, die unter dem Gesichtspunkt der aus § 254 BGB folgenden Schaden

minderungspflicht nicht ersatzfähig sind. Es hätte vielmehr gleich Klage erhoben werden müssen

(OLG Schleswig, Urt. v. 16.7.2020 - 7 U 169/19, BeckRS 2020,17081 Rn. 57).

Der Streitwert war entsprechend dem Klagantrag Ziff. 1) auf 23.239,20 € festzusetzen. Die Fest

stellung des Annahmeverzuges hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert (BGH, Beck-RS

2016,115037).
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige

Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Kiel
Harmsstraße 99/101

24114 Kiel

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anden/veitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss

-  mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
-  von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per
son versehen ist, darf wie folgt Ubermittelt werden;
-  auf einem sicheren Obermittlungsweg oder
-  an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Ven/val-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.
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Vorsiteende Richterin am Landgericht

Beglaubigt
Kiel, 22.02.2021

Justizangestellte


